
Bezirksamt Mitte von Berlin 
Amt für Soziales 

Anlage zur Arbeitsanweisung Nr. 25 – Befürwortung –  

Soz                21.04.2020 
App.       

Klient:       
Geburtsdatum:       
Wohnhaft:      ,       Berlin 

 Leistungsempfänger Jobcenter 
 Kein Leistungsempfänger 

 
 
Prüfvermerk:  
 
Die Gewährung von  Mitteln aus dem Härtefonds Erika-Hess-Stiftung  für  
 
      (Art der Beihilfe) 
 

 wird aus nachfolgenden Gründen in Betracht gezogen: 
 wird aus nachfolgenden Gründen nicht befürwortet: 

 
Begründung : 
      
 

 gegen die Ablehnung der Übernahme wurde vom Antragsteller ohne Rechtsanwalt 
 Widerspruch eingelegt, der Widerspruch wurde am       zurückgezogen. 

 gegen die Ablehnung der Übernahme wurde Widerspruch eingelegt, der vom Beirat 
 am       zurückgewiesen wurde. 
 
Es wird empfohlen eine Spende zu gewähren. 
 

 Der Klient lehnt es ab, ein Darlehen in Anspruch zu nehmen. 
 Gründe:  Überschuldung 
        
 
Der Klient wurde auf die Finanzierung bis zur Kaufpreishöhe analog des RdSchr. Soz 
Nr. 06/2017 der Senatsverwaltung hingewiesen. 
 
Gründe warum die Gewährung von Neuware unerlässlich ist/ 
die vorgegebenen Kaufpreishöhe überschritten wird: 
      
 
--------------------------------------------- 
Unterschrift  
Der Vorgang ist über Soz Rev an Soz ID 3002 weiterzuleiten. 
Die gesamte weitere Ausführung des Spendenmittelvorganges inkl. Bescheidfertigung und 
Zahlungsanweisung wird von Soz ID 3002 nach Rücksprache und Beratung  mit der 
aktenführenden Stelle eigenständig übernommen. 
Eine Durchschrift der endgültigen Bewilligung ist im Vorgang abzuheften. 
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